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l. Aktives und Passives Wahlrecht

Aktiv und passiv wahlberechtigt ist, wer bei Ablauf der Frist zur Abgabe der Wahlvor-
schläge (25. November 2008) und'am Wahltag (13. und 14. Januar 2009) Mitglied
der Freien Universität Berlin ist, soweit sich nicht nachstehend etwas anderes ergibt.
Hinsichtlich der Mitgliedergruppe der Hochschullehrer/innen wírd aufgrund geänder-
ter Rechtslage mitgeteilt, dass dieser die Professor/inn/en und die Juniorprofes-
sor/inn/en mit aktivem und passivem Wahlrecht angehören.

Die Mitglieder der Hochschule sind gemäß $ 5 Abs. 1 der Verordnung über Grund-
sätze des Wahlrechts an den Hochschulen des Landes Berlin (HWGVO) nur in der
Organisationseinheit der Hochschule und der Mitgliedergruppe wahlberechtigt und
wählbar, in der sie bei Ablauf der Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge (25. Novem-
ber 2008, 12.00 Uhr) ihrç dienstlichen Aufgaben ganz oder überwiegend wahrneh-
men, Für die Gruppenzugehörigkeit ist das Beschäftigungsverhältnis maßgebend.



Studierende sind im Fachbereich bzw. Zentralinstituts ihres (Hauptfach-) Studien-
ganges wahlberechtígt und wählbar. Bei Studierenden, die in mehreren Hauptfä-
chern studieren, ist der Fachbereich bzw. das Zentralinstitut maßgebend, der bzw.
das der für die lmmatrikulationsangelegenheiten zuständigen Dienststelle für die
Wahrnehmung des Wahlrechts mitgeteilt wurde; dieser Bereich wird auf dem Stu-
denUin n/en-Ausweis ausd rückl ich ausgewiesen.

Bei Veränderungen von Organisationseinheiten ist die künftige Zuordnung für die
Ausübung des Wahlrechts maßgebend, wenn diese spätestens mit Beginn der
Amtszeit der zu wählenden Gremien wirksam wird. Werden derartige Veränderungen
über den Bereich einer Hochschule hinaus nach Eröffnung des Wahlverfahrens und
noch vor dem Wahltag getroffen, ist der Wahlvorstand berechtigt, die entsprechen-
den aktiv und passiv Wahlberechtigten aus dem Wähler/innen/verzeichnis und aus
den Wahlvorschlägen zu streichen.

Beurlaubte Hochschulmitglieder bleiben wahlberechtigt bis zum Ende des auf die
Gewährung des Urlaubs folgenden Semesters. Dauert die Beurlaubung fort, so ruht
die Wahlberechtigung bis zu dem Zeitpunkt der Beendigung der Beurlaubung.

2. Wahlen der Mitqlieder der Institutsräte von Wissenschaftlichen Einrichtun-
qen der Fachbereiche

Die Mitglieder der Institutsräte von Wissenschaftlichen Einrichtungen der Fachberei-
che werden in der Regel für die Amtszeit von zwei Jahren gewählt.
Die wahlen erfolgen nach den Grundsätzen der verhärtniswahr.
Das Verhältnis der Mitglieder des Institutsrats beträgt 4 : 1 : 1 : 1.
Auf Antrag (des amtierenden Institutsrats an den Fachbereichsrat) kann das Verhält-
nis erhöht werden auf 7 :2:2:2.

3. Auslaqe der Wähler/innen/yerzeichnisse

Die Wähler/innen/verzeichnisse werden vom 28. Oktober bis 10. November 2008 in
der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr in der Fachbereichsverwaltung, lhnestr. 21,14195
Berlin, Raum 211, zur Einsicht ausgelegt

Der Dezentrale Wahlvorstand empfiehlt den Wahlberechtigten, von der Möglichkeit
der Einsichtnahme in die Wähler/innen/verzeichnisse Gebrauch zu machen, damit
eventuelle Unrichtigkeiten in den Verzeichnissen nicht zum Ausschluss von der Wahl
führen.

4. Einspruch qeqen die Wähler/innen/vqrzeichnisse

Jede/r Wahlberechtigte kann während der Auslegungsfrist der Wähler/innen/-
verzeichnisse, also bis zum 10. November 2008, 12.00 Uhr, beim Dezentralen
Wahlvorstand schriftlich Einspruch gegen das Wähler/innen/verzeichnis seiner/ihrer
Gruppe einlegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat
der/die Eínsprechende bis zum Ablauf der Einspruchsfrist die erforderlichen Be-
weismittel beizubringen.



5. Wahlvorschläqe

Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, Wahlvorschläge für die Mitglieder der
lnstitutsräte von wissenschaftlichen Einrichtungen bis zum

25. November 2008, 12.00 Uhr,

beim Dezentralen Wahlvorstañd einzureichen. Die entsprechenden Vordrucke liegen
ab sofort in der Fachbereichsven¡ualtung, lhnestr. 21 , 14195 Berlin, Zt.211 oder auch
im Internet unter http://www.polsoz.fu-berlin.de/venryaltuno/wahlen/index.html bereit.

Alle Wahlvorschläge müssen mindestens eine/n Bewerber/in enthalten und sind auf
Formblättern, deren Spezifikation vom Zentralen Wahlvorstand vorgegeben werden,
unter Angabe der Gruppenzugehörigkeit einzureichen; sie sollen in maschinenschrift-
licher Form abgefasst sein. Von studentischen Bewerber/inne/n sind Vor- und Fami-
lienname sowie Fachbereich bzw. Zentralinstitut anzugeben; ferner sollen Semester-
zahl, Matrikelnummer und Wohnanschrift angegeben werden. Von allen anderen
Bewerber/inne/n sind Vor- und Familienname sowie der Hochschulbereich an-
zugeben; ferner sollen Amts- oder Dienstbezeichnung, Geburtsjahr und Wohnan-
schrift angegeben werden. Jede/r Bewerber/in muss seíne/ihre Zustimmung zu dem
Wahlvorschlag durch eigenhändige Unterschrift erklären und kann sich für jedes
Gremium nur auf einem Wahlvorschlag zur Wahl bewerben; anderenfalls wird erlsie
auf sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen. Der/die Erstplazieñe oder bei des-
sen/deren Verhinderung eine/r der beiden folgenden Platzierten eines studentischen
Wahlvorschlages hat ein Original der lmmatrikulationsbescheinigung oder eine amt-
lich beglaubigte Kopie des Studierenden-Ausweises dem Wahlvorschlag beizufügen;
anderenfalls wird der gesamte Wahlvorschlag nicht zugelassen. Die Wahlvorschläge
bedürfen keiner Unterstützung.

Wahlvorschläge können mit einem Kennwort von höchstens 35 Anschlägen verse-
hen werden; alle weiteren Anschläge werden ersatzlos gestrichen. Das Kennwort
darf keine rechtswidrigen'oder zu Vðnryechslungen führenden Begriffe enthalten; an-
derenfalls wird dass Kennwort ganz oder teilweise gestrichen.

Sämtliche Unklarheiten auf dem Wahlvorschlag gehen zu Lasten der Einreichenden.

6. Zulassunq und Veröffgntlichunq der Wahlvorschläqe

Der Dezentrale Wahlvorstand beschließt über die Zulässigkeit der Wahlvorschläge.
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge richtet sich nach dem Ergebnis der letzten
Wahl und wird im Übrigen vom/von der Vorsitzenden des Dezentralen Wahlvorstan-
des durch Losentscheid festgelegt. Anschließend macht der Dezentrale Wahlvor-
stand die zugelassenen Wahlvorschläge und die Ehtscheidungen über die Nichtzu-
lassung von Wahlvorschlägen unverzüglich bekannt.
Gegen die Entscheidung über die (Nicht-) Zulässigkeit eines Wahlvorschlages kann
jede/r Wahlberechtigte innerhalb von drei Tagen nach der Bekanntmachung schrift-
lich Einspruch beim Dezentralen Wahlvorstand einlegen. Über den Einspruch ent-
scheidet der Dezentrale Wahlvorstand.



7. Gegtaltunq der Stimmzettel

Jede/r aktiv Wahlberechtigte hat die Möglichkeit, eine/n Bewerber/in anzukreuzen.
Auf den Stimmzetteln sind bei einer Mehrheitswahl die Namen sämtlicher zugelas-
sener Bewerber/innen pro Mitgliedergruppe aufzuführen. Liegen mehrere Wahlvor-
schläge vor, wird nur die Liste gewählt. ln diesem Fall erscheinen die ersten drei
Bewerber/innen pro Liste auf dem Stimmzettel.
Darüber hinaus erscheint eine Leerzeile, auf der die übrigen Bewerber/innen eben-
falls namentlich gewählt werden können. Liegt dagegen nur der Wahlvorschlag ei-
nes/einer zugelassenen Bewerbers/in vor, so darf jede/r aktiv Wahlberechtigte nur Ja
oder Nein ankreuzen.

8. Urnenwahl

Jede/r Wahlberechtigte kann unter Vorlage seines/ihres Personalausweises oder
eines anderen mit einem Lichtbild versehenen, gültigen, amtlichen Ausweises im
Wege der Urnenwahl wählen. Orte und Öffnungszeiten der Wahllokale werden ge-
sondert bekannt gegeben.

9. Briefwahl

Die Brief,ruahl kann vom/von der Wahlberechtigten bis zum fünften Tag vor dem Be-
ginn der Wahl bis 08. Januar 2009, 12.00 Uhr- schriftlich beim Dezentrafen Wahl-
vorstand beantragt werden; die Wahlunterlagen sind beim Dezentralen Wahlvor-
stand persönlich oder durch eine/n Bevollmächtigte/n, die/der eine. Vollmacht vorzu-
weisen hat, abzuholen. Zur Gewährleistung einer zügigen Bearbeitung solcher An-
träge bittet der Dezentrale Wahlvorstand die Antragsteller/innen im Antrag die Be-
zeichnung der Wahl, den Familiennamen, den Vornamen und die Mitgliedergruppe
anzugeben.
Wer durch Briefiruahl wählt, kennzeichnet persönlich seine/n/ihre/n Stimmzettel; legt
diese/n in den Stimmzettelumschlag, klebt diesen zu und legt ihn zusammen mit
dem Wahlschein in den Wahlbriefumschlag. Auf dem Wahlschein muss der/die
Wahlberechtigte durch seine/ihre Unterschrift versichern, dass erlsie den/die Stimm-
zettel eigenhändig gekennzeichnet hat; anderenfalls ist der/sind die Stimmzettel un-
gültig. Der Wahlbrief muss bis zum Abschluss der Wahlhandlung -14. Januar 2009,
15.00 Uhr- beim Dezentralen Wahlvorstand eingegangen sein oder während der
Wahlhandlung bei der zuständigen Wahlleitung abgegeben werden.
Wird nach Abschluss der Wahlhandlung festgestellt, dass ein/e Wähler/in an Urnen-
und Briefiruahl teilgenommen hat, so wird nur die Urnenwahlstimme berücksichtigt.
Die Briefi¡rahlstimme wird nicht gewertet.

10. Auskünfte

Auskü nfte erteilt d ie Gesch äftsstel le des Dezentralen Wa h lvorstandes ;

Tel. (030) 838-52310.
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(Leiteri n der Geschäftsstelle des Dezentralen Wah lvorstandes)


